Antrag auf Anmietung
der raiffeisen sportarena grieskirchen

Antragsteller*in:

     
Firma, Verein, Organisation


Obmann/Obfrau
Verantwortliche(r):

     
Name, Adresse

     
Telefon, E-Mail

Genaue Rechnungsadresse:

     

     

     



Datum und Dauer der Anmietung:
[bookmark: Text5][bookmark: Text3]Zeitpunkt der Übergabe an den Veranstalter:	Datum:       	Uhrzeit:      
Zeitpunkt der Rückgabe an den Vermieter:	Datum:       	Uhrzeit:      



Die Verrechnung erfolgt im Ausmaß der angegebenen Gesamtstunden (vom Zeitpunkt der Übergabe an den Veranstalter bis zum Zeitpunkt der Rückgabe an den Vermieter). Im Falle einer Überschreitung des angegebenen Stundenausmaßes ist diese umgehend nachträglich bekanntzugeben.






Art der Veranstaltung:



☐ Training
☐ Wettkampf
☐ Ball, Tanzveranstaltung
☐ Konzert
☐ andere      




Benötigte Halle(n):
☐ Halle 1 (Ost)
☐ Halle 2 (Mitte)
☐ Gymnastikraum
☐ Tribüne
☐ Halle 3 (West)




Anzahl der benötigten Umkleidekabinen: (alle mit Dusche)

Seite 1 von 2
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6


Benötigte Zusatzleistungen:
[bookmark: Text7] Schulwarttätigkeiten (Haustechniker)	      Stunden
[bookmark: Text8] Abfallentsorgung (geschätzte Abfallmenge)	      m³
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2] Schutzbelag inkl. Auf- und Abbau	|_| ja  /  |_| nein
 Fußballbande inkl. Auf- und Abbau	|_| ja  /  |_| nein
[bookmark: Text9] Zusätzlicher Stromanschluss für hohe Abnahmen	      kWh

Kosten:
siehe beiliegende Tarifordnung

Kurzbeschreibung des Programmablaufs und -inhalts:

[bookmark: Text4]     

     

     


Mit Unterschriftleistung wird gleichzeitig erklärt, dass die Bestimmungen und Auflagen der beigefügten Verpflichtungserklärung eingehalten werden.



[bookmark: Text6]Grieskirchen, am      	Unterschrift: ____________________________


Kontaktaufnahme:
Irene Voglhuber (Rathaus)
zuständig für Einteilung und Vergabe der Hallen
[image: Icon-Telefon]  07248 / 622 55-23

Gebäudewart Josef Hoflehner (Schulzentrum)
zuständig für Gebäude, Gebäudetechnik und Schlüsselausgabe
[image: Icon-Telefon]  07248 / 622 55-71 oder 0676 / 44 40 554

Josef Zahrhuber (Rathaus)
zuständig für eine etwaig erforderliche Veranstaltungsbewilligung
[image: Icon-Telefon]  07248 / 622 55-37


Genehmigungsvermerk

Die Abhaltung der Veranstaltung im Schulzentrum wird in der beantragten Form und im beantragten Umfang genehmigt.
Die Bürgermeisterin:
Grieskirchen, am _________________

	___________________
										
Verpflichtungserklärung

Nachstehende Auflagen und Bedingungen werden in vollem Umfang zur Kenntnis genommen und beachtet:

1. Die Benützung der raiffeisen sportarena ist nur im Rahmen des oben angegebenen Zeitumfangs und Nutzungsart gestattet. Gegebenenfalls ist eine behördliche Veranstaltungsbewilligung erforderlich und vom Veranstalter zu beantragen. Der für die Veranstaltung erforderliche Ordner-, Sicherheits- und Sanitätsdienst ist vom Veranstalter selbst und auf eigene Kosten zu organisieren.

2. Die Benützung der raiffeisen sportarena und deren Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Nutzer haftet für alle Sach- und Personenschäden, die aus der Nutzung verursacht werden. Bei Beschädigungen ist der Nutzer verpflichtet, für die Feststellung des Ersatzpflichtigen zu sorgen. Bei Sachschäden ist der Wiederbeschaffungswert zu ersetzen.

3. Die Stadtgemeinde Grieskirchen haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die infolge der Nutzung der raiffeisen sportarena und deren Einrichtungen entstehen. 

4. Die Räumlichkeiten sind so zu nutzen, dass keine übergebührliche Verunreinigung entsteht. In allen Räumlichkeiten der Sporthalle, insbesondere in den Sanitär- und Toilettenanlagen und in den Duschräumen ist auf größte Sauberkeit zu achten.

5. Die WC-Anlagen werden vom städtischen Personal gereinigt übergeben. Für die laufende Reinigung hat der Nutzer selbst zu sorgen, ebenso für eine gereinigte Übergabe nach der Veranstaltung.

6. Werden die genutzten Räume nicht sauber übergeben, fallen je nach Aufwand zusätzliche Reinigungskosten lt. Tarifordnung (Pkt. II.) an.

7. Auf die Verhütung von Brandschäden haben alle Benützer der Sporthalle besonders zu achten. Dazu hat eine Brandschutzunterweisung durch den Brandschutzbeauftragten des Schulzentrums zu erfolgen. Am ganzen Schulareal (inkl. Außenanlagen und Parkplatz) herrscht striktes Rauchverbot gemäß Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz. 

8. Notausgänge dürfen nur in Notfällen benützt werden. Sie sind permanent frei zu halten.

9. Der Zugang zu den Turnhallen erfolgt ausschließlich über den nordseitigen Vereinseingang. Die Zufahrt mittels Kraftfahrzeug ist nicht gestattet.

10. Die Zufahrt mittels PKW zum Schulareal ist nur über die Parzer Landesstraße / Parzer Schulstraße möglich. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden.

11. Für eingebrachte Garderobe, Geld oder Wertgegenstände sowie sonstige Gegenstände wird nicht gehaftet.

12. Eine Bewirtung der Gäste auf der Tribüne (inkl. Getränkeausschank) ist ausnahmslos untersagt. 


Nutzungsentgelt

Siehe beiliegende Tarifordnung

________________________________
Unterschrift und Vereinsstempel
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